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Vollzug der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO);
Nachbarbeteiligung durch 
öffentliche Bekanntmachung - 
Art. 66 Abs. 4 BayBO;
Antrag auf Erteilung einer 
Genehmigung zur Errichtung 
einer landwirtschaftlichen 
Biogasanlage durch die Michael 
und Matthias Reß GbR, 
Sebastian-Zeißner-Str. 22, 
97488 Stadtlauringen

Bekanntmachung 
des Landratsamtes Schweinfurt
Die Michael und Matthias Reß GbR 
hat am 10.12.2008 einen Bauantrag zur 
Errichtung einer landwirtschaftlichen 
Biogasanlage mit Vorgrube, Fermentern, 
Gärresteendlager, Fahrsiloanlage, 
BHKW-Gebäude (Feuerungswärme-
leistung 988 kW, elektrische Leistung 
380 kW) und Trafostation auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 162 der Gemarkung 
Sulzdorf gestellt.
Da es sich um ein Bauvorhaben 
im Sinne von Art. 66 Abs. 4 Satz 1 
BayBO handelt, wird das Vorhaben 
auf Antrag des Bauherrn an Stelle der 
Nachbarbeteiligung nach Art. 66 Abs. 1 
Sätze 1 bis 5 BayBO hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.
Gemäß Art. 66 Abs. 4 Satz 4 BayBO 
wird auf Folgendes hingewiesen:
Die Unterlagen des Bauantrages können 
durch den berechtigten Personenkreis 
(Eigentümer oder dinglich Berechtigte 
von Grundstücken, die durch das 
Vorhaben in ihren öffentlich-rechtlich 
geschützten Belangen berührt werden 
können) während der Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag
 von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag
 von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag
 von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

im Landratsamt Schweinfurt, Schramm-
straße 1, 97421 Schweinfurt, Hochbau-
amt, Zimmer 257, eingesehen werden.
Einwendungen gegen das Bauvorhaben 
können schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Landratsamt Schweinfurt, 
Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt, 
zu den vorgenannten Zeiten vorgebracht 
werden.
Mit Ablauf einer Frist von einem Monat 
nach dieser Bekanntmachung sind alle 
öffentlich-rechtlichen Einwendungen 
gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen.
Wird das Bauvorhaben genehmigt, kann 
die Zustellung der Baugenehmigung 
durch öffentliche Bekanntmachung 
ersetzt werden.

Landratsamt Schweinfurt
Hahn, Regierungsdirektor

Haushaltssatzung 
des Rechnungsjahres 2009
für den Zweckverband 
Fachoberschule/Berufsober-
schule Schweinfurt

Die Regierung von Unterfranken hat die 
Haushaltssatzung des Rechnungsjahres 
2009 für den Zweckverband Fachober-
schule/Berufsoberschule Schweinfurt 
vom 17.12.2008 in ihrem Amtsblatt Nr. 
1/2009 auf den Seiten 5 mit 6 bekannt 
gemacht.
Von der Bekanntmachung wird Kenntnis 
gegeben.

Die Haushaltssatzung liegt in der 
Zeit von Montag, 09.02.2009, bis 
einschließlich Montag, 16.02.2009, 
während der allgemeinen Dienstzeiten 
im Amt für Sport und Schulen der 
Stadt Schweinfurt, Amtsgebäude 
Brückenstraße 14, Zimmer Nr. 359 zur 
allgemeinen Einsicht aus.

Schweinfurt, 28.01.2009
Zweckverband Fachoberschule/
Berufsoberschule Schweinfurt
Geschäftsstelle

Ärztetafel

Stadt und Landkreis 
Schweinfurt - 07./08.02.09

Rettungsleitstelle:
Tel. 19 222 (ohne Ortsvorwahl)
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Ärztl. Bereitschaftsdienst Bayern:
Tel. (0 18 05) 19 12 12

Zahnärzte:
10.00 bis 12.00 und 18.00 bis 19.00 
Uhr Anwesenheit in der Praxis. In der 
übrigen Zeit besteht Rufbereitschaft.
Kurzfristige Änderungen notfalldienst-
tuender Zahnärzte sind im Amtsblatt 
nicht berücksichtigt.)

Samstag/Sonntag, 07./08.02.09
Dr. Derya Hendrich, 
Lange Zehntstr. 20, Schweinfurt,
Tel. (0 97 21) 2 18 15

Gerolzhofen und Umgebung:
Samstag/Sonntag, 07./08.02.09
Dr. Emmanouil Spanos, 
Wilhelm-Behr-Str. 27, Sulzheim,
Tel. (0 93 82) 3 11 42

Apotheken - Schweinfurt Stadt:
Sonntags- und Nachtdienst der 
Apotheken in der Woche 
vom 07.02. - 13.02.09

am 07.02.
Adler-Apotheke, Markt 6
am 08.02.
Rosen-Apotheke, Hauptstr. 32
am 09.02.
Stadt-Apotheke, Brückenstr. 2
am 10.02.
Hirsch-Apotheke, Schelmsrasen 36
am 11.02.
Westend-Apotheke, Luitpoldstr. 20
am 12.02.
Hubertus-Apotheke, Jägersbrunnen
am 13.02.
Gartenstadt-Apotheke, 
Fritz-Soldmann-Str. 56

Gerolzhofen:
Notdienst von 08.00 – 08.00 Uhr
(Kurzfristige Änderungen sind möglich. 
Bitte vergewissern Sie sich im Zweifels-
fall durch die Notdienstbeschilderung 
Ihrer nächstgelegenen Apotheke, einen 
Anruf bei der Rettungsleitstelle oder der 
aufgeführten Apotheke, der örtlichen 
Presse oder im Internet unter 
www.aponet.de
am 07.02.09 St. Florian-Apotheke
am 09.02.09 St. Michaels-Apotheke
am 12.02.09 Stadt-Apotheke


